
Tabelle 1:

Flächennutzungsplan der Stadt Ingolstadt;
Änderung 77; Bereich: Etting – Steinbuckl

Der Stadtrat hat am 25.03.2021 die Änderung 77 des Flächennutzungspla-
nes für den Bereich „Etting – Steinbuckl“ festgestellt. Diese Flächennut-
zungsplan-Änderung wurde gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) von der Re-
gierung von Oberbayern mit Bescheid vom 14.10.2021 mit folgender Aufla-
ge genehmigt:

Im Plan ist folgende redaktionelle Änderung vorzunehmen:
In der Darstellung des Flächennutzungsplanes ist entlang der Staatsstra-
ße St 2335 und der Hepberger Straße sowie um das Sondergebiet das
Planzeichen 15.6 (Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkun-
gen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des BlmSchG) der PlanZV zu ergänzen, da hier Maß-
nahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrs- und Anlagenlärm erforderlich werden.

Die Auflage wurde vollzogen.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Bauge-
setzbuches ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird
die 77. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.
Jeder kann die 77. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung
sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden gem. § 6 Abs.
5 BauGB im Stadtplanungsamt, Verwaltungsgebäude, Spitalstraße 3, 1.
Stock, Zimmer 111, während der allgemeinen Dienststunden einsehen und
über deren Inhalt Auskunft verlangen. Für Auskünfte und Erläuterungen
stehen Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes gerne zur Verfügung.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Ingolstadt geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen.

Lageplan zur 77. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich
„Etting – Steinbuckl“

AMTLICHE MITTEILUNGEN DER STADT INGOLSTADT

Amtliche Mitteilungen
der Stadt Ingolstadt Herausgegeben vom Presse- und Informationsamt

der Stadt Ingolstadt, Franziskanerstr. 7 , 85049 Ingolstadt

Ingolstadt, 22.12.2021
Stadt Ingolstadt

Dr. Christian Scharpf,
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den
Bebauungs- und Grünordnungsplan

Nr. 509 „Etting – Steinbuckl“

Der Stadtrat hat am 25.03.2021 den Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr.
509 „Etting - Steinbuckl“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser
Bekanntmachung tritt der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 509 „Et-
ting - Steinbuckl“ in Kraft.

Ab sofort wird der Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Begründung so-
wie der zusammenfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, gem. § 10 Abs. 3 Satz 2
BauGB im Stadtplanungsamt, Verwaltungsgebäude, Spitalstr. 3, 1. Stock,
Zimmer 111, während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten. Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter
des Stadtplanungsamtes gerne zur Verfügung.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungs-
planes schriftlich gegenüber der Stadt Ingolstadt geltend gemacht worden
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll,
ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.
4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt
wird.

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 509
„Etting – Steinbuckl“
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Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leistung nach
VOB/A in Öffentlicher Ausschreibung zu vergeben:

Grund- und Mittelschule Friedrichshofen - Containeranlage,
Nr. 665-0294-2021-B-IN

Einreichungstermin: 25.01.2021 um 11:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt

Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de
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